
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/6/6 9ObA56/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1995

Norm

ABGB §1162 IV

Rechtssatz

Die einvernehmliche Au2ösung des Arbeitsverhältnisses ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, in dem Willenseinigung

darüber erzielt wurde, das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen (Arb 10243). (§ 48 ASGG).
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